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gültig ab 1. Januar 2001 
 
 
Gestützt auf Art. 7.4 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Netzanschluss, die Netznutzung und Liefe-
rung von Energie und Wasser, verrechnen die Stadtwerke der Bauherrschaft eine Netzkostengebühr gemäss 
nachstehenden Bestimmungen. 
 

Netzkostengebühr Erdgas Preis pro kW 
exkl. MwSt. 

Preis pro kW 
inkl. MwSt. 

 
Die Netzkostengebühr für die Raumheizungen beträgt: 
 
bis 100 kW Anschlusswert 
alle weiteren kW ab 101 bis 500 kW Anschlusswert 
alle weiteren kW ab 500 kW Anschlusswert 
 

 
 
 
CHF 60.- 
CHF 27.- 
CHF 11.- 

 
 
 
CHF 64.80 
CHF 29.15 
CHF 11.90 
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D  Die Netzkostengebühr wird im ganzen Versor-

gungsgebiet der Erdgasversorgung für An-
schlüsse von Raumheizungen am Nieder-
drucknetz erhoben. 

D  Für Haushalt und Kleingewerbe ohne Raum-
heizung und Provisorien wird keine Netzkos-
tengebühr verrechnet. 

D  Verrechnung: Nach erfolgter Zählermontage. 
D  Zahlungskonditionen: 30 Tage netto. 
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D  Zahlungspflichtig sind neben Neubauten (Neu-
anschlüssen) auch Erhöhungen von Leistun-
gen. Für die Berechnung der Netzkostengebühr 
ist die Differenz der Leistung massgebend. 

D  Bei einer Reduktion der Leistung erfolgt keine 
Rückerstattung. 

D  Bezahlte Netzkostengebühren von abgebro-
chenen Liegenschaften werden dem Neubau-
anschluss gutgeschrieben.  
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D  Für Objekte mit unregelmässigem Energiebe-
zug und / oder stark schwankender Leistung 
kann die Netzkostengebühr von Fall zu Fall er-
höht werden. 
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Die Angaben auf diesem Preisblatt genehmigten: 
Werkkommission:  13. Dezember 2000 
Gemeinderat:   07. Februar 2001 
Sie ersetzen diejenigen vom 1. April 1998. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


